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Beitragsordnung  

der Sparte „pro Holz Niedersachsen“ 

innerhalb des Vereins 3N-Kompetenzzentrum Niedersachsen 

Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. 

 

 

Präambel 

Gemäß § 4 der Spartenordnung der Sparte proHolz Niedersachsen, angesiedelt beim 3N 

Kompetenzzentrum Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V, nachfolgend 

3N genannt, werden die Beiträge der Mitglieder mittels einer von der Mitgliederversammlung 

des Vereins zu beschließenden Beitragsordnung festgesetzt.  

Zusätzlich dazu werden gemäß § 5 der Spartenordnung der Sparte „proHolz Niedersachsen“ 

die Mitglieds- und Förderbeiträge festgelegt. Die vorliegende Beitragsordnung dient diesem 

Zweck. 

 

§ 1 Laufzeit 

Die vorliegende Beitragsordnung gilt seit dem 01.01.2026. Die Laufzeit verlängert sich jeweils 

um ein weiteres Kalenderjahr, sofern die Mitgliederversammlung von „proHolz Niedersachsen“ 

nicht anders beschließt.  

 

§ 2 Höhe der Mitgliedsbeiträge 

Die nachfolgend festgelegten Beiträge sind jeweils Jahresbeiträge, die zusätzlich zum 3N-

Mitgliedsbeitrag anfallen. Eine freiwillige Aufstockung ist jederzeit möglich.  

Um den jeweiligen Zielgruppen gerecht zu werden, sind je nach Definition des Mitglieds drei 

verschiedene Beitragsmodelle parallel zueinander möglich.  

 

1. Der Beitrag ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeitenden und dem nicht-forstlichen 

Industriezweig. 

Mehr als 1000 Mitarbeitende 5.000€ 

100 bis 999 Mitarbeitende sowie Unternehmen der be- und 

verarbeitenden Industrie 

3.750€ 

20 bis 99 Mitarbeitende 1.000€ 

Weniger als 20 Mitarbeitende sowie Verbände, Institutionen, Forschungs- 

und Bildungseinrichtungen, Hochschulen und Einzelpersonen 

500€ 

Wirtschaftskammern, Landkreise, kreisfreie Städte und Gemeinden 500€ 
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2. Der Beitrag ist abhängig von der Größe des Forstbetriebes. 

Große Forstbetriebe > 1.000 ha 1.000€ 

Mittlere Forstbetriebe 100 – 1.000 ha 500€ 

Kleine Forstbetriebe < 100 ha 150€ 

 

3. Der Beitrag ist abhängig von der Größe der Forstbetriebsgemeinschaft.  

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse > 5.000 ha 1.000€ 

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse < 5.000 ha 500€ 

Vermarktungsorganisationen des Privatwaldes 1.000€ 

 

§ 3 Höhe der Förderbeiträge 

Eine Förderung von proHolz Niedersachsen ist unabhängig von einer 3N-Mitgliedschaft 

möglich. Die nachfolgend festgelegten Beiträge sind jeweils Jahresbeiträge. Zusätzlich zur 

Zahlung der Beiträge ist eine freiwillige Aufstockung jederzeit möglich.  

Der Mindestbeitrag beträgt 350€. Eine vergünstigte Fördermitgliedschaft ist für Betriebe oder 

Ähnliche Organisationen möglich, deren Dachverband bereits Mitglied in der Sparte proHolz 

Niedersachsen ist, und beträgt dann 250€.  

Einmalige Spenden sind jederzeit in jeder Höhe möglich.  

 

§ 4 Zahlung 

Die Zahlung der Mitglieds- und Förderbeiträge erfolgt jeweils für das laufende Geschäftsjahr 

nach Aufforderung durch die Geschäftsstelle des 3N e.V. Das in der Zahlungsaufforderung 

gesetzte Zahlungsziel darf drei Wochen nicht unterschreiten. Die Zahlung erfolgt einmal 

jährlich und wird per Rechnung eingefordert. Lastschriftmandate existieren nicht.  

3N sowie die Sparte „proHolz Niedersachsen“ sind gemeinnützig tätig. Beiträge und Spenden 

sind nach § 10b EStG von der Steuer absetzbar. Eine Spendenquittung wird nach Wunsch 

ausgestellt.  

 

 

 


